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Vorwort

Neue Strafgesetze bieten regelmäßig Anlass zur wissenschaftlichen Kritik.
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tiven Maßstäben des Kritikers und kommen davon ausgehend zu einem positiven
oder negativen Urteil. Das ist nicht die Sache dieser Untersuchung. Stattdessen
lautet das Anliegen, die dem Schutz einzelner Berufsangehöriger dienenden
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besserungsvorschläge für die Tätigkeit des Gesetzgebers bleiben somit aus. Die
Untersuchung ist beschreibend; sie ist nur insofern wertend, als wissenschaftliche
Begriffe auf ihre Tauglichkeit überprüft werden. Dieses Vorgehen macht Grund-
lagenarbeit erforderlich, die in einem ersten Abschnitt zu leisten versucht wird.

Die vorliegende Abhandlung wurde im Sommersemester 2022 von der Rechts-
und Staatswissenschaftlichen Fakultät der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Uni-
versität Bonn als Dissertation angenommen. Das Manuskript wurde im Frühjahr
2022 abgeschlossen. Für die Druckfassung konnten noch Umstellungen, Kür-
zungen und vereinzelte Nachträge vorgenommen werden. Mein herzlicher Dank
gilt Herrn Professor Dr. Hans-Ullrich Paeffgen als Betreuer der Arbeit und Erst-
gutachter, Herrn Professor Dr. Dr. h.c. mult. Günther Jakobs als Zweitgutachter.
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Einleitung

Der Besondere Teil des Strafrechts unterliegt ständiger Veränderung. Neue
Strafgesetze schillern vielfältig – und so auch ihre Kritik. Die Leitwörter „Opfer“
und „Institution“ lassen bekannte Problemfelder anklingen: Einbeziehung des
Verletzten in die Verbrechenstheorie, Schutz kollektiver Rechtsgüter, Ausdehnung
der Reichweite (Normenzuwachs) bei gleichzeitiger Ausdifferenzierung (Eta-
blierung kontextbezogener Sonderregelungen) des Strafrechts. Sowohl die her-
vorgehobene Berücksichtigung einzelner Opfer als auch der Schutz des normati-
ven Institutionen-Rahmens, in dessen Mitte ideelle „Rechtsgüter“ erst zu Wirk-
lichkeit erstarken können, sind als strafrechtliches Programm längst bekannt.
Gleichzeitig unterzieht die Strafrechtswissenschaft dahingehend ausgerichtete
Gesetze deutlicher Kritik, lehnt sie bisweilen ab. Die Gründe dieser Kritik sind
im Folgenden herauszuarbeiten.

Die hiesige Untersuchung setzt dort an, wo die angeführten Reizpunkte zusam-
mentreffen: Einzelne Sanktionsnormen erfordern zu ihrer Tatbestandserfüllung,
dass die in Rede stehende Straftat gegen einen Kreis bestimmter Opfer gerichtet
ist, und bestimmen diesen Kreis wiederum nach der institutionellen Position der
Betroffenen. Einschlägig sind etwa Delikte, die gegen Angehörige besonderer
Berufsgruppen ausgeübt werden. Den konkreten Anlass zur Untersuchung gibt
der im Jahr 2017 reformierte § 114 StGB, „Tätlicher Angriff auf Vollstreckungs-
beamte“. Zur Bestimmung dessen Normzwecks stehen zwei Begründungsstränge
im wissenschaftlichen Angebot: Erstens ein hervorgehobener Schutz der indi-
viduellen Rollenträger und zweitens ein mittelbarer Institutionenschutz. Beide
Deutungsmuster stoßen in der Strafrechtswissenschaft auf erhebliche Kritik:
Gleichheitswidriges „Sonderstrafrecht“ einerseits, symbolisch übersättigter Schein-
Rechtsgüterschutz andererseits.

Das Anliegen der hiesigen Untersuchung ist es, den normativen Grund freizu-
legen, auf dem sich diese Debatte entfaltet. Vorgetragene Argumente lassen sich
dann ordnen und in der Sache gewichten. Denn je präziser Einwände auf den
pragmatischen Ad-Hoc-Umgang mit sonderlichen Einzeltatbeständen zugeschnit-
ten sind, desto stärker verlieren sie an allgemeiner Überzeugungskraft. Das ist der
Preis „immer feinere[r] Differenzierungen, die irgendwann nur noch ein Einzel-
nes, aber keinen Begriff zulassen“.1 Verfehlt wäre es aber auch, den angesproche-
nen Begriff als losgelöstes Kontrastprogramm zu den Wirrungen des positiven

1 G. Jakobs, GA 2005, 62, 64.



Rechts zu verstehen. Die folgenden Überlegungen bewegen sich vielmehr auf
einer mittleren Abstraktionsebene:2 Dogmatische Auslegungsanweisungen zu
einzelnen Tatbeständen erfolgen nicht, wohl aber Kategorisierungen, die Ver-
ständnis und Umgang mit den Tatbeständen erleichtern können. Beabsichtigt ist,
„in dem Konkreten das Allgemeine zu erkennen, den Punkt herauszuheben, auf
den es ankommt“.3 Ist dieser „Punkt“ ermittelt und ein korrekter Begriff formu-
liert, lässt sich über opfer- wie institutionenbezogene Sanktionsnormen – und die
an sie herangetragene Kritik – einiges sagen.

Dazu stellt der 1. Teil der Untersuchung Vorüberlegungen zum Gehalt eines
materiellen Straftatbegriffs an. Abschnitt A. bestimmt, welche Funktion einem
solchen Begriff zukommt und vertieft die vorstehend angedeuteten methodischen
Überlegungen. In Abschnitt B. wird zunächst erörtert, inwieweit das Gegen-
modell eines rein formellen Straftatbegriffs nicht weiterführt. Nachdem in Ab-
schnitt C. die verbreitete Zentralfigur des „Rechtsguts“ knapp diskutiert wird,
legt Abschnitt D. die gesellschaftstheoretische Basis der Arbeit. Abschnitt E.
zieht schließlich aus den vorgetragenen Argumenten die Grundlinien eines Straf-
und Straftatbegriffs.

Der 2. Teil möchte aus diesen abstrakten Überlegungen Funken schlagen. Der
dortige Abschnitt A. führt dazu näher in das Problemfeld speziell opferbezogener
Sanktionsnormen ein. Abschnitt B. setzt die rechtstheoretische Grundlegung der
Untersuchung fort und erläutert die zentrale Differenz von Individuum und
Rechtsperson. Unter Abschnitt C. werden zunächst die bestehenden Rechtferti-
gungsprogramme einer straftheoretischen Opfereinbeziehung referiert und be-
urteilt. Daraufhin befasst sich Abschnitt D. mit den konkreten Konsequenzen
der Überlegungen für eine Straftatlehre, die auf Opfer als Angehörige spezieller
(Berufs-)Gruppen gesondert Rücksicht nehmen möchte. Die Abschnitte E. und F.
wenden schließlich das zuvor Erarbeitete auf zwei konkrete, in der gegenwärti-
gen kriminalpolitischen Debatte scharf diskutierte Sanktionsnormen an, nament-
lich § 114 StGB und § 188 StGB.

Der Schlussteil wiederholt die elementaren Argumente der Untersuchung und
wagt einen knappen Ausblick.

14 Einleitung

2 Zum Nutzen solcher „middle-range-theories“ O. Lepsius, International Journal of
Constitutional Law 12 (2014), 692, 698.

3 G. W. F. Hegel, Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften III, 1830/1970,
Anhang, 414.



Teil 1

Vorüberlegungen zum Straftatbegriff

A. Was ist ein materieller Straftatbegriff und was leistet er?

Es ist ein Interesse der Strafrechtswissenschaft, Verbrechen auf den Begriff
zu bringen. Gleichzeitig wirft die Suche nach inhaltlichen Kriterien der Verbre-
chensbeschreibung Fragen auf. Welchen Mehrwert verspricht dieser Ansatz im
Umgang mit den Tatbeständen des positiven Rechts? Und: Kann das Vorhaben
angesichts der Vielheit strafrechtlicher Sanktionsnormen methodisch weiterfüh-
ren? Der Debatte haftet ein Leitwort an und es lautet: „materieller Straftatbe-
griff“.1

I. Ein „wirklicher“ Begriff

Rechtswissenschaftliche Systematisierung steht seit der Hinwendung zur Nor-
menpositivierung2 im Verdacht notorischer Praxisferne. Ein erfahrungsfrei
(„apriorisch“) abgeleitetes Theoriegebäude mag den Wünschen seiner Verfasser
nach ästhetischer Geschlossenheit genügen, verfehlt dabei aber die begrifflich zu
fassende Lebenswirklichkeit – so der Vorwurf:

„Wo die Dogmatik versucht hat, feste, geschlossene Begriffskategorien aufzustellen,
da werden entweder Lebenswerte der Gefahr zu verkümmern ausgesetzt, oder, und
das ist der häufigere Fall, da das Leben sich nicht so leicht überwältigen läßt, die
Theorie wird mit ihren Begriffen auf die Seite geschoben und verliert an Autorität.“3

Im Strafrecht setzt sich dieser Konflikt im Spannungsverhältnis zwischen
inhaltlichem Verbrechensbegriff und den in ihrem konkreten Bestand flexiblen
Sanktionsnormen fort. Erweiterungen des Besonderen Teils des Strafrechts4 wer-

1 Zur Bezeichnung etwa K. Altenhain, Das Anschlußdelikt, 2002, 281; W. Frisch, in:
FS Stree/Wessels, 1993, 69, 69; R. Hefendehl, Kollektive Rechtsgüter im Strafrecht,
2002, 6; S. Stübinger, in: FS Paeffgen, 2015, 49, 50; T. Vogler, ZStW 90 (1978), 137;
auch: „materieller Verbrechensbegriff“, dazu wiederum E.-J. Lampe, in: FS R. Schmitt,
1992, 77, 78; eher kritisch zum Terminus L. Greco, Lebendiges und Totes in Feuer-
bachs Straftheorie, 2009, 303.

2 Pointierte Darstellung zur Entwicklung seit dem 19. Jahrhundert bei R. M. Kiesow,
JZ 65 (2010), 585, 588 ff.

3 R. Müller-Erzbach, Jherings Jahrbücher für die Dogmatik des bürgerlichen Rechts
61 (1912), 343, 345.

4 Zur allgemeinen Strafrechtsausdehnung in den vergangenen Jahren B. Brunhöber,
in: Grundlagen und Grenzen des Strafens, 2015, 13; S. Großmann, Liberales Strafrecht
in der komplexen Gesellschaft, 2016, 40 ff. et passim; K. Günther, KJ 49 (2016), 520,


